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Drittes Kapitel.

Rechtsverhältnisse des Hofhörigcn unter
Lebenden.

81.

I. Laufende Abgaben.

Es ist das Charakteristische der Hofsgüter, daß ihre Abgaben

unbedeutend waren, so daß sie durchaus nicht als ein Pacht-

Entgelt der Gutsnutzungen zu betrachten — obgleich sie im

klebrigen manchfach verschieden sind. In dem Verzeichniß des

Herdcker Hofsgsldes zum Beispiel finden wir 20 Stüber als den

höchsten Satz des Molle zu Asbeck, und so steigt die Abgabe bei

anderen herunter auf 15— 13 Stüber und so weiter bis 1 Stüber,

den Middeldorfs gibt; ja Einige geben gar nichts '). Wo ein

besonderer Bogt ist, erhält dieser für seine Schirmpflicht beson¬

dere Abgaben ^). Verschieden sind auch die Abgaben, welche der

Hvssherr, und welche der Schulte erhält. Gewöhnlich sind die

Abgaben mit bestimmten Hoftagen verbunden, werden mitunter

auch Pacht genannt, obgleich sie nichts weniger als Pacht in dem

jetzt gebräuchlichen Sinne dieses Wortes sind; anderwärts wird

die Abgabe auch wohl Zins genannt, — Durchgehen wir einige

Hvfrechte und erfreuen uns an dem bunten Spiel der Mannich-

falsigreit!

Nach den Eikelschen Hofrechtcn sollen diejenigen, die auf

den Höfen wohnen, alle Jahr zu Zins und Pacht geben zu vier

Zeiten zwei Schild und vier Hühner, und die Kötter halb so viel,

das ist einen Schild und zwei Hühner; und für jechlichen Schild

soll man geben achtzehn Croßen, und einen jeglichen Croßcn mag

inan bezalen mit einem alten Engels, und einen jeglichen Engels

mag man ablegen mit einem Cölnischen Weißpscnnig. Und zwar

soll man alle Jahr vier ungebotne Dinge halten auf dem Hof auf

1) S. Beilage 20.
2) S. üben S. 295, 296,
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^ der rechten Mahlstadt. und dann soll ein jeglicher seinen »Zins« H,
b und zwar auf den Sonntag zu halb Fasten genannt Latare soll
! man auf den Hof kommen, und soll bezalen dem Herrn oder dem

Schultheiß von des Herrn wegen, vierten halben alten Engels,
i! die Kötter andcrthalbcn Engels und das vierte Theil von einem

Engels; und einen Engels mag man oblegen mit einem Cölnischen
Weißpfennig, und den Weißpfennig mag man bezalen mit zwölf
Cölnischen Hellern. Und auf den Tag soll man nickt dingen,
wenn cs Feiertag ist. Item des Saterdags (Samstag) nach
unsres Herrn Auffahrrstag, zu Latein genannt .^soonsio Domini,
soll man auf den Hof kommen, und die Höfener sollen geben
zwölf Engels, die Kötter sechs; und auf dassclbigcmal sollen die
sieben Laten all des Hofs Recht und Herrlichkeit nach Ermahnung
des Herrn oder des Schultheiß, der an des Herrn Platz sitzt, er¬
klären und erwecken, und bei ihren Eiden, die sie dem heiligen
Panthaleon und dem Hofe geth-n haben, weisen. Item des

st ersten Wcrkcltagcs nach unsrer lieben Frauen Krautweihe, zu
'! Latein genannt ^«sumtio, sollen alle die Hvvesleuke zusammen,
!. was in den Hof gehörig ist, cs seien die Höfener, die Kötter oder
! ^ Ummeling, was aus eine Meile nahe wohnt, in den Hof kommen,

und die Höfener sollen geben und bezalen neun alte Engels; und
die Kötter sr'instenhalbcn alte Engels; und auf das selbigemal soll

^ der Herr selbst das Gedinge besitzen, oder der Kellner, oder sonst
( einer von den Herren, wer dazu geschickt wird, ein mit dem
j. Schultheiß, und ermahnen dieselben Laten bei ihren Eiden, daß
st sie all des Hofes Recht und Herrlichkeit nach Ausweisung die-

, ses Briefs und Rollen erwecken und erneuern. Und wenn Je-
st mand von den Hvfleutcn, die in den Hof gehörig sind, einig
st Gcbreck (Klage) hätte, der soll alsdann sein Gebreck auflhuen
I und zu erkennen geben, und Recht und Urtel darüber nehmen
; und empfangen; und man soll allewege dingen auf dem Hof,

^ und anfangcn zu ein Uhr Nachmittag, und che die Sonne un-
i tergeht, das Gedinge beschließen. — Item den ersten Sonntag

I 3) In dem spater» Vertrage von tö69 (Beilage 26). 12. kommt
st der Ausdruck „Pacht" vor. Man ist ln der Wahl der Ausdrücke
j s nicht sorgsam gewesen, indem man sich vielmehr nnr an die
j! Sache hicle.

1
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nach sankt Andrcistag soll man auf den Hof kommen, und
sollen die Hvfencr bezalcn eilftcnhalben Engels, die Kötter die
Halbschied, das ist sünftcnkalben und das vierte Theil von
einem Engels. Item auf den Sonntag zu groß Fastnacht, den
man nennt zu Latein: klsto milii, sollen die Höfener bezalen
vier Hühner und die Kötter zwei Hühner, und die sollen sie
auf den Hof lieferen. — Item alle Hvfsleute ,'n den Hof ge¬
hörig, es sei Mann oder Frau, Knecht oder Magd, sollen alle
Jahr eins auf sankt Pankhalconstag geben und bezalcn dem
Herren oder Schultheiß, der dcß mocgig und mächtig ist von
des Herrn wegen, einen Gezeuchnißpfenn ng, daß er in den Hof
gehörig ist und unterworfen; und soll geben einen alten silbern
Torniß, der Münzen des Königs von Frankreich, welche Torniß
man mag ablegen mit zwei alten Weißpfcnnmgcn der Cbur-
fürstcn Münze bei dem Rheine, oder den Werth dafür; und
die Frauen und Mägde sollen chalb so viel geben als die Män¬
ner, und nicht mehr. Und wer auf den Tag seinen Weißpfen¬
nig des Gezeuchniß, daß er in den Hof gehörig ist, bei der
Sonne nicht bezalt, er sei Mann oder Frau, der soll dem Herrn
oder Schultheiß in eine Welte von dreien Torniß, all derglei¬
chen als vorgcdacht, auf Gnade, und der Herr oder Schultheiß
mag ihn dafür des andern Tags lassen pfänden mit dem Hoss-
srohnen ^). — Die ganze so genau bestimmte Abgabe betragt
noch keinen Thaler.

Nach den Brakelschen Hofsrechtcn gibt eine Hofssrgu den.
Schulten des Reichshofs Brakel alle Jahr auf Sankt Martinas
Abend ein Viertel Weins. Item binnen Brakel liegen 17
Reichshöfe, die pflegen einem Schulten des vvrgemeldtes Hofes
alle Jahr aus St. Martini zu geben Z Stiege Schöfe (bO Stück
Sttohbunde zum Dachdecken), um das Getimmer in dem vor-
gemeldten Hose in Dach zu halten. Item sollen und pflegen
die vorgcmcldte 17 Reichshöfe dem Schulten jährlich und alle
Jahr nach den »Hochtiedcn, Kerstmissen« zwei seinen Knechten
eine Mahlzeit zu geben ').

4) Beilage 2S. 8- 2 bis 10.
5> S. Beilage 18.
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Das Scboplenbcrger Hofsrecht sagt uns blos: wenn einig

Hofsmann oder Schulte der Hofsgüter auf den gewöhnlichen

Gerichtstag dem Hofsschultcn nicht bczalte sein gewöhnliches

Geld, genannt Köppekens Geld, so möge der Hofsschulte nach

dem vorgedachten Tage solches Geld dreifältig mahnen und

forderen

Das Westhover Hofsrecht setzt im Allgemeinen Hofpfen¬

nige voraus, und braucht diesen Ausdruck gleichbedeutend mit

»Tinspacht« 7).

Nach den Hobsrcchtcn des Cölnischen Hofs Schwelm sollen

die Schultschweine u), so den Dienstag nach St. Lambert fällig,

an besagtem Tage in den Cölnischen Hof geliefert werden, wo

sie der Baumeister nebst vier Geschwornen setzen und schätzen

soll; diejenigen nun, so ihre Schweine bringen, sollen das beste

Schwein verzehren. Wenn die Schweine nicht alle gebracht

werden, sollen die auf bestimmte Zeit gebrachte des Nachts lie¬

gen bleiben, da denn diejenigen, so ausgeblieben, die Unkosten,

so die Nacht drauf gangen, bezalen sollen. Des Dienstags

nach Martini ist das harte Korn und die Herbstbede fällig,

wovon, wenn es in den Hof zu Schwelm gebracht wird, die

Bringer zwei Scheffel zu verzehren haben sollen. Um Lichtmeß

ist fällig die Hafer und Winterbede, die solche bringen, sollen

ein Malter zu verzehren haben ^).

Nach den Pantaleonischen Hofsrcchten müssen alle in dieses

Hofsrecht gehörige Männer und Frauen, auch alle Söhne und

Töchter, wenn sie sechszehn Jahre alt sind, jährlich auf Pan-

laleonstag, Mann und Sohn drei alte Tornischen in Spooivbn«,

oder dafür anderthalb Kopfstück, Frau und Tochter aber zwei

Tornischen oder ein Kopfstück dem HofSherrn bezahlen. An

diesem Tage ist auch Pstichttag. Der Erbpachter des Haupt-

Hofes Pentling ist inzwischen von dieser Abgabe befreit '°).

6) S. Beilage 14.

7) Beilage 18.

8) Welche, wie schon der Name andeutet, der Schulte erhalt.
9) S. Beilage 21.

19) S. Beilage 27.
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In dem Vergleich über die Herbeder Hofsverhältnisse von
1268 bekennt zuvörderst der Herr von Elvcrfeld selbst, daß die
Hofslcute auf ihren Hvfsgütcrn sitzen und dieselben nach allem
Herkommen ererben, sonder einige «Pacht» doch »Pfcnninggcld»
und anders wie hergebracht, jahrlichs davon geben. Die Ab¬
gaben selbst werden nun näher dahin bestimmt, daß die 86
Herbeder Hofsleute ihre jährliche Herbst- und Maibeede, wie
von Alters hergebracht, auch die sechszchn Räder Gulden zu
Zins, auf Sint Andres Lag, als auch auf Margarethe ihrer
neun, die zu vier Jahren umgehen, den gewöhnlichen »Kor-
pcnnink,« und jeder das Rauchhuhn jährlich unweigerlich aus-
richten, lieferen und bezalen. Und zu diesem sollen die Hofs»
lcute, so Schweine schuldig — deren fünf und zwanzig —, dem
Schulten jährlich folgen lassen ein mittelmäßig Schwein oder
einen halben Thalcr dafür, nach des Schulten Kühr, doch soll
der Schulte die Schweine nicht von dem einen Jahr in das
andere übergehen lassen, dann mit der Hofslcute gutem Willen ").

Das Loensche Hofrecht nennt zwar die Abgabe «Pechte
und Schulde« "), stM aber den allgemeinen Grundsatz auf,
daß diese Abgaben nur unter Bedingung von Schutz zu leisten^).
Die Abgaben selbst sind Korn, Mai- und Herbstbeede, und
dürfen nicht erhöht werden "). Es scheint übrigens auch ein
Gezcuchnißpfcnnig hergebracht gewesen zu sein, wie aus einer
Stelle des 26. «nachdem das hoffhorige Wyffoer Hoffrecht
»nicht verwaret hefft,« hervorgeht

Nach den Rechten des Sadclhoss Schapen '^) werden

1) die rechte Rente, oder gewöhnliche Hofespächte und

Gulde vorausgesetzt,

11) S. Vertage 30.
12) Beilage 54. tz. 54. 55.
13) Daselbst 29. „Item voirt so synt so schuldich oere» rechten

„Herren oer rechte pacht to betalene vnd anders nicht, so
„veer als hie sie bei oerer gerechtigkeit leih vnd
„vor vn recht ge w alt bescher!» et."

14) tz. 90.
15) S. Nicsert Note 103.
16) Beilage 46.
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2) so soll auch ein jcglich Hofesmann alle Jahr erscheinen
auf sant Peters Tag ad Cathedram im Hof Schapen und be¬
weisen da dem Herrn einen hoirsam mit einem Hcrschil-
ling. Und alle jene Erben die mögen sich dann sortkehren
und wenden ostwärts, westwärts oder wohin sie wollen. In
welchen Statten sie dann sind, da soll sic der Herr «vornuen
»und vordedingcn und fall se vort seligen aff und to vor syne
»Ansprakc.«

3) Ist auf sant Peters Tag ad Cathcdram die rechte Rente
bezalr, als sich das gebührt, dann winncn sie ihr Recht mit
Zustimmung des Richters zu behalten, mit einer halben Mark
die Männer, mit drei Schilling die Weiber. Diese Pflicht be¬
ginnt, sobald man das Kind mag hören aus den vier Wanden.
Will der Herr das nicht annchmen, so mag das Kind setzen
seines Vaters Stuhl, und legen darauf ein Kissen, und legen
die halbe Mark (oder drei Schilling) auf das Kissen, und ziehen
das Kiffen von dem Stuhle, und lassen die halbe Mark (oder
drei Schilling) fallen, und gehen fort an, darmit soll es sein
Recht krehalken haben. Uebrigcns

4) sollen sie ihre gebührliche gewöhnliche Hosespachte und
Gülde ablicferen und wohl bezalen in den Hof to Schapen und
nicht vorder «van Gebodes wegen anders dan van Fruntschap.»
Mit dieser Stelle scheint aber eine vorhergehende, welche das
Pfänden für die Pachte verordnet, in Widerspruch zu stehen;
man kann inzwischen annehmcn entweder, daß die eine Stelle
aus einer Zeit, wo die Abgaben freiwillig gewesen, als eine
Antiquität beibehalten, oder aber, was richtiger scheint, daß
diese Abgaben nicht erst vom Hose besonders angesagt zu werden
brauchen, und wenn das Ansagen geschehe, dieses nur Freund¬
schaft sei.

5) Noch erkennt jeder Erbe dem Herrn ein Schwein von
einer halben Mark zu, alß in dem Amt von Linge gäng und
gebe ist.

Im Hof Recklinghausen gaben die Hossleute in Geld Mai-
und Herbstbeede, sodann einige Leistungen von Korn und Gerste,
welche Diederich von Knippcnburg in seinem Berichte Hobspfacht
nennt, endlich ein Hobsschuldschwcin, welches, wenn Mast, fett
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zu liefern, übrigens seit langen Jahren mit einem Goldgulden
bezalt war '?).

Die Hobsordnung für den Hof Ohr und Chor enthalt nur
die allgemeine Bestimmung des Domkapitels, daß die Hofsleute
ihre jährliche Pacht richtig bezalcn sollen

Das Werdenlche oder Barkhover Hofsrecht sagt allgemein,
daß die Hofsleutc dem Abt die Zinsen, Rcnlen und Pfächte
nach Inhalt der Lagerbücher von dein Hof, darauf sie gesessen,
jährlich zu geben schuldig

Das Essensche Hobsrecht führt überhaupt Bede, Pfacht
und andere Hovesrccht an Das Hofesrecht scheint vier
Schillinge gewesen zu sein

Bei dem eigcnthümlichen theilwcisen Uebcrgange des Ober¬
hofs Dorstnr in die Stadt Dorsten scheint der Gezruchnißpsen-
nig übrig geblieben zu sein, da nämlich von vielen Häusern zu
Dorsten jährlich noch dem Hosshcrrn ein sogenanntes Müschcl-
chen gegeben ward, eine kleine Münze, einer Fischscbuppc ähn¬
lich, ein kölnischer Stüber (5 Pfennig) rvcrtb. Bescher Zahlung
ward jedem Zahlenden ein Glas Wein gegeben. Die Abgabe
verdoppelte sich übrigens stündlich, wenn sic nicht gezahlt ward
Dieses Nutlchen war hier nicht ungewöhnlich, nach der Amthof-
Lüdinghainer Hofsprache mußten die Hofhvrigcn ihre Urkunde
und -Vvsgeld bei währenden Hosralh an Stund bei Strafe der
Verdoppelung, so oft die Senne aus- und nicdergeht, bezalen").

Nach dem Slockumer Hofsrechte müssen die .hofsleutc die

jährlichen Maibeeden dem Hofsherrn an einem zu Unna jährlich
gebeutenen PstiLNage entrichten, wofür aber auch die Hofsleute
auf dem Pst chrrage bcwirthet weiden

17) Beilage 36. 7.
18) Beilage 60.
1!») Beilage 64. §. 2.
20) Beilage 69. Kap. 3.
2t) Kap. 6.
22) Rive S. 241. 242.
23) Beilage 84. §. 2.
24) Terlinden Entwurf des Clev. Mark. Prov. Rechts zu TH.I.

Lit. lL. Zusatz 9t. §. 103. 104.
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Wodurch die Verschiedenheit in den Abgabe-Arten einzelner
Höfe herbeigeführt worden, ist natürlich nicht mehr zu ermit-
tclen. Daß im Verlauf der Zeit Veränderungen eingctreten,
geht schon aus den Herbeder und Eikeler Vergleichen hervor.
Mai- und Herbstbeden sind selbstredend nur die Umlegung der
alten Hccrbannsteuer, die der Haupthos im Ganzen ausbrachte,
bis er sie spater an sich brachte, und die Untercrbcbungsort-
daucrn ließ. Ein Beispiel der Umlegung neuer dem Haupthofe
zugekommenerLasten auf die Unterhose liefert das Verzeichnis der
alten Abgaben vom Esscnschcn Obcrhof Vichof von 1332 ").

Wir wenden uns zu einer anderen Verpflichtung der Hof-
hörigen.

82.

II. Dienste.

Es ist hier von Diensten nicht in der Bedeutung von sew-

vitium, sondern von opns, sorviiia 86,'vilia, Bauerndienstcn,
die Rete ^). Obgleich in einigen Hchsrechten — z. B. Schop-
lenbergcr, Wcsthover, Esscnschcn — von Diensten nichts vvr-
kommt, so kann die Verpflichtung der Hoshorigcn zur Leistung
derselben doch als Regel angenommen werden. Die Dienste
selbst waren übrigens genau bestimmt und mäßig. Eine Ver¬
gleichung der Hofsrechtc wird dies beweisen.

Nach dem Eikelschen Hofsrechtc sollen alle diejenigen, dis
auf den Hofen sitzen, dem Herrn, oder dem Schultheiß von des

25) Bei Kindlinger Hörigkeit S. 393. „— geig non sunt cle

^antignn jims, «oll «eint onura inionLnela. tMo solutionü

^>8t»i'nni < t gnornnclain nllornin onei eem inconsnetoruin

„gnoilbet iiiinv cnllil-ot votano iniponitur rarta «niiiina pe-
^uun!u>:, gnain solnt aolligero praca prollirto curtis et «olvet

„pecn>is52." Das) man eie Hbfener auch cnloni genannt, geht

z. B. aus dem Revers Egberts Herrn zu Llmelo und seines

Sohns Thiedrich über die, tetztcrm vom Stifte zu Essen zuge-

standenc Verwaltung derAmtshöfe im Sallande vom Jahr 1393

(bei Kindlinger Hörigkeit S. 343) bervor: „peculia autenr

„colonvi nin, gu! in nlgari llicuntnr liovenere."

26) Siehe überhaupt die vortreffliche Schrift von P. Wigand: Die

Dienste, ihre Entstehung, Natur, Arten und Schicksale. Hamm,
1828.
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